
SV Aufheim e.V. 

 

 

 

Geschäftsstelle Sportverein Aufheim e.V., Josef Roth Straße 8, 89250 Senden 
Mail:postfach@sv-aufheim.de 

Stand 06.03.2026 

 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Name    Vorname     Geburtsdatum   
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Haus-Nr.     PLZ, Ort 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
Telefon, Handy     E-Mail (Kündigungsbestätigungen werden nur per Mail versendet) 
 
Name, Vorname von weiteren Familienmitgliedern 

Name Vorname Geburtsdatum Geschlecht w/m Abteilung *) 

     

     

     

     
*) Abteilung: Breitensport (Männer), Fußball, Gymnastik, Aerobic, Eltern-Kind-Turnen, Ski, Schützen, Tennis, Tischtennis, Wandern 
   Bitte ankreuzen oder in die Spalte eintragen 
 
Zusätzlich erhebt die Abteilung Tennis 40 € und die Abteilung Fußball 36 € einen Abteilungsbeitrag jährlich pro Person. 
Die Abteilungsbeiträge werden von den Abteilungen per Lastschrift unabhängig vom Mitgliedsbeitrag eingezogen. 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den SV Aufheim e.V. bis auf Widerruf, den jeweils fälligen Jahresbeitrag per Lastschrift abzubuchen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV Aufheim auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
IBAN 

                           

 
BIC 

            

 
 
…………………………………………….. 
Name, Vorname (Kontoinhaber) wie bei der Bank hinterlegt 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift     
 
Der jährlicher Einzug per SEPA Lastschrift erfolgt am 15. Jan mit folgenden Daten 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE37ZZZ00000094266 
Mandatsreferenz Ihre Mitgliedsnummer 

 
Informationen zu Mitgliedschaft 
Jährliche Mitgliedsbeiträge Jugendliche bis 18 Jahre 45 € 
 Ehepaare oder Familien 130 € 
 Einzelmitglieder ab 18 Jahre 80 € 
 
Im Eintrittsjahr wird der Mitgliedsbeitrag auf das verbleibende Halbjahr umgelegt. 
  
Auszug aus der Satzung 
§4.2 Der Austritt hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen, wobei der Austritt nur zum 
Ende eines Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zulässig ist. 
§4.4 Die Mitgliedschaft ist nicht vererblich; mit dem Tode des Mitgliedes endet die Mitgliedschaft. 


